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Öffentliche Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung der 
Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld und von 

Platzgebühren auf der Kirmes sowie bei sonstigen 
Veranstaltungen in der Stadt Rheine vom 

10.07.2024_ 
 

 

1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld und von 
Platzgebühren auf der Kirmes sowie bei sonstigen Veranstaltungen  

in der Stadt Rheine vom 10.07.2024 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 4 und 6 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 
S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
und des § 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Januar 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 12), hat der Rat der Stadt Rheine in seiner Sitzung am 2. Juli 2024 die 1. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld und von 
Platzgebühren auf der Kirmes sowie bei sonstigen Veranstaltungen in der Stadt Rheine vom 
18. April 2017 beschlossen. 

 
 
Artikel 1 
 
§ 3 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „nach der Art des Standes“ durch die Angabe 
„nach dem Veranstaltungsort“ ersetzt. 
  

Satz 1 wird demnach wie folgt neu gefasst: 
 

„Die Gebühren für Wochenmärkte in Rheine und Rheine-Mesum werden nach angefangenen 
laufenden Metern der Frontlänge des Standes und nach dem Veranstaltungsort bemessen.“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „und den kalten Markt“ ergänzt und die Angabe 
„und nach der Art des Standes“ gestrichen. 
  

Satz 1 wird demnach wie folgt neu gefasst: 
 

„Die Gebühren für die Krammärkte und den Kalten Markt werden nach angefangenen 
laufenden Metern der Frontlänge des Standes bemessen.“ 
 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Die Gebühren“ gestrichen und durch die Angabe 
„und“ ersetzt sowie die Angabe „Gebührensätzen“ durch die Angabe „Tagessätzen“ 
ersetzt. Darüber hinaus werden die Sätze 1 und 2 miteinander verbunden. 
 

Satz 1 wird demnach wie folgt neu gefasst: 
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„Die Gebühren für die Kirmessen in Rheine, Rheine-Mesum und Rheine-Elte werden einmalig 
erhoben und richten sich nach den in § 6 genannten Tagessätzen.“ 
 

Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2. 
 
 
Artikel 2 
 
§ 5 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Gebührentabelle für die Wochen- und Krammärkte wird pro laufenden Frontmeter 
wie folgt neu gefasst: 

 
Wochenmärkte   
 
Rheine Innenstadt 1,60 € 
Rheine Emstorplatz 1,52 € 
Rheine Mesum 1,31 € 

  
Krammärkte   
Krammarkt  2,30 € 
Kalter Markt 3,30 € 

 
 
Artikel 3 
 
§ 6 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 wird um die Angabe „pro Veranstaltungstag“ ergänzt. 
 

Satz 1 wird demnach wie folgt neu gefasst: 
 

„Für die Überlassung von Standplätzen anlässlich der Kirmessen ergeben sich folgende 
Gebühren pro Veranstaltungstag:“ 
 

b) Die Gebührentabelle für das Kirmeswesen wird wie folgt neu gefasst: 
 

Art des Unternehmens 
Rheine Stadt 

Rheine-Mesum  
Rheine-Elte 

Plätze mit 
Straßen Innenstadt 

a) für Verkaufsstellen, soweit sie nicht unter 
b) bzw. c) fallen pro m² 2,89 € 1,59 € 1,46 € 
mindestens jedoch pro Tag 30,17 € 16,50 € 15,22 € 
     
b) Feilbieten alkoholischer Getränke (d. h. 
Bierwagen, Ausschankwagen, Bierzelte) pro 
m² bei sich aufsummierenden 
Staffeltarifen:    
für 1 bis 25 m² 8,92 € 4,14 € 5,12 € 
ab 26 bis 50 m² 4,49 € 2,08 € 3,19 € 
ab 51 bis 100 m² 2,25 € 1,28 € 1,96 € 
ab 101 bis 150 m² 1,79 € 0,80 € 0,98 € 
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ab 151 m² bis 200 m² 0,71 € 0,42 € 0,52 € 
     
c) Imbissstände (Speisen aller Art) pro m² 5,20 € 2,52 € 2,72 € 
     
d) Verkaufsstellen der Spezialisten pro m² 8,85 € 4,74 € 5,08 € 
     
e) Für Großfahrgeschäfte, Darbietungen von 
Schaustellungen, Musikaufführungen, 
sonstige Lustbarkeiten und Vorträge sowie 
das Anbieten gewerblicher Leistungen pro 
m² bei sich aufsummierenden 
Staffeltarifen:    
für 1 bis 10 m² 3,11 € 1,67 € 1,83 € 
ab 11 bis 50 m² 1,89 € 0,80 € 0,97 € 
ab 51 bis 400 m² 0,69 € 0,33 € 0,39 € 
ab 401 bis 500 m² 0,59 € 0,25 € 0,25 € 
ab 501 bis 800 m² 0,48 € 0,25 € 0,21 € 
ab 801 m² bis 1.000 m² 0,36 € 0,17 € 0,13 € 
     
f) Kinderfahrgeschäfte und Schießwagen 
pro m² bei sich aufsummierenden 
Staffeltarifen:    
für 1 bis 10 m² 2,79 € 1,51 € 2,32 € 
ab 11 bis 50 m² 1,58 € 0,80 € 0,98 € 
ab 51 m² bis 400 m² 0,81 € 0,33 € 0,39 € 
    
g) Drehräder, Fadenziehen, Angelspiele, 
Ball- und Pfeilwerfen, Ping-Pong, 
Würfelspiel pro m² 2,92 € 1,36 € 1,23 € 
mindestens jedoch pro Tag 29,24 € 13,63 € 12,29 € 
    
h) Automatenwagen pro m² 4,27 € 2,49 € 2,08 € 
mindestens jedoch pro Tag 42,73 € 24,86 € 20,90 € 
     
i) Verlosung pro m² 4,42 € 2,05 € 1,70 € 
mindestens jedoch pro Tag 44,24 € 20,54 € 16,92 € 
     
j) für Zirkusveranstaltungen auf den 
Kirmesplätzen (pauschal) 268,60 € - - 
für Wanderzirkusse mit Zelt 55,30 € - - 
für Wanderzirkusse ohne Zelt 27,65 € - - 
 
 
Artikel 4 
 
Diese 1. Änderungssatzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Marktstandsgeld und von Platzgebühren auf der Kirmes sowie bei sonstigen 
Veranstaltungen in der Stadt Rheine tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

  
Die vorstehende 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld 
und von Platzgebühren auf der Kirmes sowie bei sonstigen Veranstaltungen in der Stadt 
Rheine vom 10.07.2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Absatz 4 bis 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt; 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Rheine vorher gerügt 

worden und dabei sind die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergeben. 

 
 
Rheine, 10.07.2024 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Peter Lüttmann 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 und 
Entlastung des Betriebsausschusses  

der Technischen Betriebe Rheine  
 

1.  Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 den Jahresabschluss und 
den Lagebericht der Technischen Betriebe Rheine wie folgt beschlossen: 

 
a. Der Rat der Stadt Rheine stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2023 

abschließend mit einer Bilanzsumme von 163.113.033,05 € und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 7.909.276,78 € fest. 

 
b. Der Rat der Stadt Rheine nimmt den Lagebericht zur Kenntnis. 
 
c. Der Rat der Stadt Rheine beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 

7.909.276,78 € in voller Höhe an die Stadt Rheine auszuschütten. 
 
d. Der Rat der Stadt Rheine erteilt dem Betriebsausschuss für das Geschäftsjahr 

2023 Entlastung. 
 

 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
WIBERA - Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft, Niederlassung Bielefeld – hat mit Datum 
vom 12. Juni 2024 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
 
" BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Technische Betriebe Rheine, Rheine 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe Rheine, Rheine, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Technische Betriebe Rheine für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Einrichtung 
zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2023 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung 
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als 
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Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Einrichtung abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Einrichtung zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Einrichtung vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Einrichtung. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Wir 
erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 
 

 
Bielefeld, den 12. Juni 2024 
 
WIBERA Wirtschaftsberatung 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Moritz Meyer                                 Sven Galbarski 
Wirtschaftsprüfer                         Wirtschaftsprüfer 
 
 

Der Jahresabschluss 2023 der Technischen Betriebe Rheine und der Lagebericht können in 
der Zeit von Mo. – Fr., nach Terminabsprache, bei den Technischen Betrieben Rheine, Am 
Bauhof 2 – 16, 48431 Rheine, Zimmer 116 – 118, eingesehen werden. 
 

Rheine, den 10.07.2024 

 

 

gez.  
Dr. Peter Lüttmann 
Bürgermeister  
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Öffentliche Bekanntmachung 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9, Kennwort: 

„Stadthotel“, der Stadt Rheine 
 

 
 
1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9, Kennwort: „Stadthotel“, der 
Stadt Rheine 
 
hier:  Satzungsbeschluss und Rechtsverbindlichkeit 
 
 
Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 2. Juli 2024 folgenden Satzungsbeschluss 
gefasst: 
 
 
Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW S. 666), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung 
wird die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9, Kennwort: 
"Stadthotel", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
 
Planbereich/Planungsinhalt: 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird wie folgt 
begrenzt: 
 
im Norden:  durch die Südseite des Staelschen Hofes entlang der zukünftigen 

Grundstücksgrenze des geplanten Hotelgebäudes, 
im Osten:  durch die zukünftige Grundstücksgrenze des geplanten Hotelgebäudes zur 

Herrenschreiberstraße, 
im Süden:  durch die Nordgrenze der Matthiasstraße bzw. Einmündung Kolpingstraße, 
im Westen:  durch die westliche Grenze des Flurstückes 1115 zum Flurstück 1116. 
 
Der Planbereich umfasst die Flurstücke 1115, 1142, 1143 und 1586 (teilweise). Alle 
genannten Flurstücke befinden sich in der Gemarkung Rheine Stadt, Flur 111.  
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Übersichtsplan bzw. Bebauungsplan geometrisch 
eindeutig festgelegt. 
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Anlass der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9, Kennwort: „Stadtho- 
tel“ gemäß § 12 BauGB war die Reaktivierung der Hertie-Brache mit dem Ziel, an dieser Stelle 
ein innerstädtisches Hotel zu errichten. 
 
Der Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 9, Kennwort: 
„Stadthotel“ wurde am 20. Juni 2023 durch den Rat der Stadt Rheine gefasst. Im weiteren 
Verlauf der Planungen durch den Investor des Bauvorhabens haben sich geringfügige 
Änderungen im architektonischen Entwurf, der dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan in 
Form des Vorhaben- und Erschließungsplans beigefügt ist, ergeben. 
 
 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9, Kennwort: „Stadthotel“, der 
Stadt Rheine wird mit der Begründung und den verwendeten DIN-Normen ab dem Tag dieser 
Veröffentlichung montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im „Europa-Viertel am Waldhügel“ (ehem. Damloup-Kaserne), 
Mittelstraße 17, Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer E.11,. zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Bei Bedarf vereinbaren Sie bitte per E-Mail: jannik.huelsbusch@rheine.de oder unter der 
Telefonnummer, 05971/939475 vorab einen Termin. 
 
 
Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter www.rheine.de/Stadtentwicklung 
& Wirtschaft/Planen, Bauen, Wohnen/Stadtplanung/Bebauungspläne eingesehen werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 Abs. 4 BekanntmVO in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Rheine 
wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet und öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Hingewiesen wird: 
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I. auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW): 

 Danach kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen 
Satzungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Rheine vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
II. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 des Baugesetzbu-

ches (BauGB): 
 Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den 

§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
III. auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB: 
 Danach werden unbeachtlich 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und 

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 

oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Rheine unter Darlegung des die 
Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Kraft bzw. wird rechtsverbindlich. 
 
Rheine,  
 
 
 
Dr. Peter Lüttmann 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. 319, 
Kennwort: „Hovesaatstraße/Lingener Damm“, der Stadt Rheine 

 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 319, Kennwort: „Hovesaatstraße/Lingener Damm“, der Stadt Rheine 
 
hier:  Satzungsbeschluss und Rechtsverbindlichkeit 
 
 
Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 2. Juli 2024 folgenden Satzungsbeschluss 
gefasst: 
 
 
Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Gemäß § 2 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
geltenden Fassung sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung wird der 
Bebauungsplan Nr. 319, Kennwort: "Hovesaatstraße / Lingener Damm", der Stadt Rheine als 
Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
 
Planbereich/Planungsinhalt: 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden:  durch die Nordseite der Hovesaatstraße,  
Im Osten:  durch die Ostseite der Straße „Lingener Damm“,  
Im Süden:  durch die Südseiten des Flurstücks 11,  
im Westen:  durch die Westseiten der Flurstücke 9, 11, 1224 und 1225.  
 
Die Flurstücke befinden sich in der Flur 155 der Gemarkung Rheine-Stadt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Übersichtsplan bzw. Bebauungsplan geometrisch 
eindeutig festgelegt. 
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Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Sicherung der in der Örtlichkeit 
vorhandenen gewerblichen Flächen und die Unterstützung der gewerblichen Entwicklung im 
Sinne einer Nachverdichtung in diesem Bereich. Demnach soll die vorhandene gewerbliche 
Prägung des Gebietes insbesondere zu den angrenzenden Gewerbebetrieben erhalten 
bleiben. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 319, Kennwort: „Hovesaatstraße/Lingener Damm“, der Stadt Rheine 
wird mit der Begründung und den verwendeten DIN-Normen ab dem Tag dieser 
Veröffentlichung montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im „Europa-Viertel am Waldhügel“ (ehem. Damloup-Kaserne), 
Mittelstraße 17, Fachbereich Planen und Bauen, Raum E.11 zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Bei Bedarf vereinbarenSie bitte per E-Mail: jannik.huelsbusch@rheine.de oder unter der 
Telefonnummer, 05971/939475, vorab einen Termin. 
 
Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter www.rheine.de/Stadtentwicklung 
& Wirtschaft/Planen, Bauen, Wohnen/Stadtplanung/Bebauungspläne eingesehen werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 Abs. 4 BekanntmVO in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Rheine 
wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet und öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hingewiesen wird: 
I. auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW): 
 Danach kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen 

Satzungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

147 / 149



  Seite 3/3 

 

 

 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Rheine vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
II. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 des Baugesetzbu-

ches (BauGB): 
 Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den 

§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
III. auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB: 
 Danach werden unbeachtlich 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und 

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 

oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Rheine unter Darlegung des die 
Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplanin Kraft bzw. 
wird rechtsverbindlich. 
 
Rheine, 12.07.2024 
 
 
gez. 
Dr. Peter Lüttmann 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW 

 
Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der Stadt Rheine werden durch eine öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 

Bitte beachten Sie: 

1. Mit dieser Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

2. Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen sind. 

3. Das Schriftstück kann eine Ladung zu einem Termin enthalten. Das Versäumen dieses 
Termins kann Rechtsnachteile zur Folge haben. 

 
Sie oder ein/eine von Ihnen dazu Bevollmächtigter/Bevollmächtigte können einen Ausdruck des 
Schriftstücks bis zum 19.01.2024 bei der Stadt Rheine beim Sitzungsmanagement, im 3. 
Obergeschoss des neuen Rathauses, Zimmer 369 oder 371 abholen.  

Bitte vereinbaren Sie, wenn möglich, einen Termin unter: Tel. 05971/939-218 oder unter Tel. 
05971/939-215 

 

Ausweisdokumente: 

Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument mit, wenn Sie den Ausdruck des Schriftstücks 
abholen. Sofern Sie als Bevollmächtigter/Bevollmächtigte erscheinen, benötigen Sie Ihr eigenes 
Ausweisdokument; den Nachweis der Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des 
Zustelladressaten. 

Ausweisdokumente deutsche Mitbürger/Mitbürgerinnen:   Personalausweis, Reisepass  

Ausweisdokumente ausländische Mitbürger/Mitbürgerinnen:  Nationalpass, internationaler 
         Reiseausweis, Ausweisersatz 

 

 

Name und letzte bekannte Anschrift 
des Zustellungsadressaten 

Datum des 
Schriftstücks 

Aktenzeichen des 
Schriftstücks 

Art des 
Schriftstücks  

Stefanie Meyersick, letzte bekannte 
Adresse Burrichterstraße 24, 48429 
Rheine 

11.07.2024 II.12 6070.00200651 nü / 
dsc 

Inverzugsetzung  
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